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Landkreis Vechta 
Der Landrat 
40 - 40 - Amt für Schule, Bildung und Kultur 
Az: 40-40 

Vechta, 20.05.26 

 

 

Beschlussvorlage 208/2026 
 
 
Beratungsfolge: 

Ausschuss für Schule, Beruf und Kultur 28.05.2026 
Finanz-, Wirtschafts- und Sozialausschuss 11.06.2026 
Kreisausschuss 18.06.2026 
Kreistag 25.06.2026 

 
 

Beratungsgegenstand:  

Abschluss einer Kooperationsvereinbarung mit der Stadt Lohne für die Nutzung der 
Mensa in der Franziskusschule (208/2026) 
 

 
Sachverhalt: 
In der Sitzung des Ausschusses für Schule, Beruf und Kultur am 13.11.2025 (110/2025) wurde 
die Beantragung der Einrichtung einer offenen Ganztagsschule in der Sprachförderschule in 
der Außenstelle Lohne der Elisabethschule zum Schuljahr 2026/2027, beginnend für die 
Kinder der 1. Klassen, beschlossen. Die Verwaltung wurde beauftragt, die erforderliche 
konzeptionelle Ausgestaltung des Ganztagsangebotes gemeinsam mit der Elisabethschule 
vorzunehmen und den Antrag auf Einrichtung der offenen Ganztagsschule fristgerecht bis zum 
01.12.2025 beim Regionalen Landesamt für Schule und Bildung (RLSB) in Osnabrück zu 
stellen. 

Auf Grundlage des Antrags und des Ganztagsschulkonzeptes wurde mit Schreiben des RLSB 
vom 28.04.2026 die Führung als offene Ganztagsschule zum Schuljahresbeginn 2026/2027 
aufsteigend mit dem Schuljahrgang 1 genehmigt. 

Im Rahmen der offenen Ganztagsschule ist vom Schulträger eine Mittagsverpflegung 
anzubieten. Hierzu gab es Gespräche mit der Stadt Lohne. Von dort besteht die Bereitschaft, 
dass die Schülerinnen und Schüler der Sprachförderschule die Mensa der benachbarten 
Franziskusschule in Trägerschaft der Stadt Lohne nutzen dürfen. 

Zur Nutzung der Mensa soll die anliegende Kooperationsvereinbarung mit der Stadt Lohne 
geschlossen werden, die sich zurzeit noch im Abstimmungsprozess mit der Stadt Lohne 
befindet. 

Nach Kalkulation der Stadt Lohne entstehen zurzeit durchschnittliche Kosten für die 
Mittagsverpflegung in Höhe von 13,23 € je Mittagessen. In der Kalkulation sind u.a. Kosten für 
das Mittagsmenü, die Personalkosten für Ausgabe und Spülen, das Abrechnungsprogramm 
der Elternbeiträge, die Unterhaltungsreinigung von Mensa und Küche sowie die Nebenkosten 
(Wasser, Strom, Gas) enthalten. Davon sollen von Seiten des Landkreises Vechta Kosten in 
Höhe von 9,37 € je Mittagessen getragen werden, abzüglich des zu entrichtenden 
Elternbeitrags in Höhe von 4,00 €, so dass ein Gesamtbetrag von 5,37 € je Mittagessen als 
Kosten für die Nutzung der Mensa der Franziskusschule beim Landkreis Vechta verbleiben. 

Die Anmeldungen an Förderschulen erfolgen aufgrund der dafür erforderlichen 
Fördergutachten des RLSB nicht so früh wie die Anmeldungen in den Grundschulen. Zurzeit 
geht die Elisabethschule von einer möglichen Teilnahme von höchstens 8 Kindern aus, die 
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das offene Ganztagsschulangebot im Schuljahr 2026/2027 voraussichtlich in Anspruch 
nehmen werden. Grundlage für diese Annahme ist die Aufrechterhaltung der bisherigen 
Zweizügigkeit des ersten Schuljahrganges (2 x 14 SuS je Klasse) im Schuljahr 2026/2027. 

Als Anlage dieser Sitzungsvorlage ist ein Entwurf der geplanten Kooperationsvereinbarung mit 
der Stadt Lohne beigefügt. 

Weitere Erläuterungen erfolgen in der Sitzung. 

 

 
Beschluss:  
Dem Kreistag wird empfohlen zu beschließen:  

„Die Verwaltung wird beauftragt, eine Kooperationsvereinbarung mit der Stadt Lohne über die 

Nutzung der Mensa der Franziskusschule für die Schülerinnen und Schüler der 

Sprachförderschule in der Außenstelle Lohne der Elisabethschule beginnend ab dem 

Schuljahr 2026/2027 zu schließen.“ 

 

 
 
Finanzielle Auswirkungen:  ja nein 
 

 
Teilhaushalt: 40 
Produkt (PSP/KST): P1.40.00221001.002      

 
Investition:  ja  nein 
 

 
Nutzungsdauer:       

 
Gesamtkosten der Maßnahme  
(ohne Folgekosten): 
 
HJ 2026: voraussichtlich   3.600,00 € 

HJ 2027: Annahme         11.900,00 € 

(je nach Anzahl der teilnehmenden SuS) 

     

 
      
 

 
Jährliche Folgekosten (s. Anlage): 
 
      

 
Beteiligung Dritter an der Finanzierung: 
 
      

 
Jährliche Erlöse (s. Anlage): 
 
      
 

 
Saldo gesamte Aus- und Einzahlungen:  
(Eigenanteil Landkreis Vechta)  
 
      
 

 
Saldo jährliche Kosten und Erlöse (s. Anlage): 
 
      
 
 

 
Erfolgte Veranschlagung im Teilhaushalt: 
 

 ja, mit                                          im Haushaltsjahr:       
 nein 

 
 
 

Öffentlichkeitsstatus der Vorlage im Internet-Bürgerportal: öffentlich 
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